Musterbrief „Inkassoforderung“

Hans Muster
Linz, Datum
Glückstraße 1

4020 Linz

EINSCHREIBEN

Inkassobüro XY
Betreiberstraße 1

4020 Linz

Betrifft: Inkassoforderung AZ 1998/2010; Ihre Auftraggeberin XY Versand GmbH
Sehr geehrte Damen und Herren!

Mit Schreiben vom 17.12.2010 haben Sie für die Firma XY Versand GmbH eine Forderung in Höhe von € 178,-- gegen mich geltend gemacht. Die Forderung besteht nicht zu Recht. Beiliegendem Überweisungsbeleg können Sie entnehmen, dass ich die offene Forderung bereits am 10.11.2010 an die Firma XY Versand GmbH überwiesen habe. 

Ich ersuche ich Sie daher nach Rücksprache mit der Firma XY Versand GmbH um Ihre Bestätigung, dass Sie keine Forderungen mehr gegen mich stellen werden. Zur Vermeidung weiterer unnötiger Kosten ersuche ich Sie, bis zur Klärung dieser Angelegenheit von weiteren Betreibungsschritten gegen mich Abstand zu nehmen.

Mit freundlichen Grüßen

Hans Muster (=eigenhändige Unterschrift)
Durchschrift an Firma XY Versand GmbH, Schickstraße 1, 1020 Wien

Wichtige Informationen zum Musterbrief

Zur Vermeidung von Inkassokosten sollten Forderungen von Unternehmen unbedingt fristgerecht bezahlt werden. Ist Ihnen dies nicht möglich, nehmen Sie unverzüglich mit dem Unternehmen Kontakt auf und vereinbaren Sie z.B. eine Ratenzahlung.

Haben Sie bereits ein Schreiben vom Inkassobüro erhalten, so nehmen Sie unverzüglich mit dem Inkassobüro Kontakt auf. Besteht die Forderung Ihres Erachtens nicht zu Recht, so vereinbaren Sie mit dem Inkassobüro zunächst einen Mahnstopp und teilen Sie den Sachverhalt dem Inkassobüro schriftlich mit (Kopie des Schreibens auch an den Unternehmer senden). 
Ratenvereinbarung

Wenn Sie mit einem Inkassobüro eine Ratenvereinbarung abschließen, enthält diese oftmals auch eine Gehaltsverpfändung sowie ein Anerkenntnis der gesamten Forderung samt Zinsen und Kosten.

Lesen Sie sich die Ratenvereinbarung vor Unterfertigung daher genau durch. Überlegen Sie es sich gut, ob Sie einer Gehaltsverpfändung zustimmen (streichen Sie diese in Abstimmung mit dem Inkassobüro wenn möglich) und prüfen Sie die anzuerkennenden Beträge vor Unterfertigung des Anerkenntnisses genau auf Richtigkeit bzw. Plausibilität. Nach Unterfertigung des Anerkenntnisses können Sie die anerkannten Beträge nämlich nur mehr sehr schwer bekämpfen. Aufgrund der Gehaltsverpfändung wiederum könnten Sie Schwierigkeiten mit Ihrem Arbeitgeber bekommen. 

Rechtliche Grundlage von Inkassoforderungen:
Nach § 1333 des Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuchs (ABGB) sind Betreibungskosten wie z. B. Inkassokosten als Schadenersatzanspruch zu beurteilen. Dies bedeutet, dass Sie für die Kosten des Inkassobüros nur haften, wenn Sie diese verschuldet haben (z.B. dadurch, dass Sie eine berechtigte Forderung eines Unternehmens nicht fristgerecht bezahlen).

Höhe der Kosten

Die Höhe der Inkassokosten unterliegt einer mehrfachen Beschränkung:

· nur Kosten für notwendige und zweckentsprechende Betreibungshandlungen sind zu ersetzen, worunter z.B. mehrere kurz aufeinander folgende Mahnschreiben (obwohl der Konsument mittlerweile nicht verzogen ist) unseres Erachtens zumindest ab der dritten Mahnung nicht mehr zählen.

· die Betreibungskosten müssen in einem angemessenen Verhältnis zur betriebenen Forderung stehen: unangemessen hoch sind Betreibungskosten dann, wenn sie an die Kapitalforderung heranreichen oder diese sogar übersteigen. Einschränkung: Die Betreibung ganz geringfügiger Forderungen muss dabei möglich bleiben.

· keinesfalls dürfen die in der Inkassogebührenverordnung geregelten Höchstsätze überschritten werden.

